
Antrag des Regierungsrates vom 19. Dezember 2001

3925
Beschluss des Kantonsrates
über die Bewilligungje eines Rahinenkredites
für einen Staatsbeitrag an den Bau der Glattalbahn
sowie für Strassenausbauten und -anpassungen
im mittleren Glattal
(vom )

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 19. De
zember 2001,

beschliesst:

I. Für die Ausrichtung eines Staatsbeitrages an die Projektierung
und den etappenweisen Bau der Glattalbabn wird zu Lasten des
Verkehrsfonds em Rahmenkredit von Fr. 555 000 000 bewilligt, ent
haltend einen Beitrag von Fr. 537 000 000 für das Stammnetz der
Glattalbahn und von Fr. 18000000 für eine zusatzliche städtische
Verbindung als Anschluss an die Tramachse Schaffhauserstrasse bei
der Haltestelle Bahnhof Oerlikon Nord.

II. Für Massnabmen auf dem Strassennetz (Ausbau der Staats
strassen S-li [Birchstrasse in Rümlang, Opfikon und Kioten], S-19!S-7
[Ringstrasse in Dubendorf], S-2 [Zürichstrasse in DUbendorf, Knoten
Sonnental] und S-12 [Aubruggstrasse in Zurich und Opfikon], An
passungen des kantonalen Radwegnetzes, kantonaler Anteil an An
passungen cler Thurgauerstrasse auf dem Gebiet der Stadt Zurich)
wird zu Lasten des Strassenfonds em Rahmenkredit von Fr. 97000000
bewilligt. Die entsprechenden Ausgaben des Strassenfonds werden ge
stUtzt auf § 28 Abs. 4 Strassengesetz durch Einlagen aus dem allgemei
nen Staatsgut finanziert. Der Rahmenkredit vermindert sich urn die
von Dritten zu übernehmenden Kostenanteile.

III. Die Kredite gemäss Ziffern I und II erhöhen oder vermindern
sich entsprechend der Baukostenentwicklung zwischen der Kosten
berechnung (Preisbasis 1. April 2001) und der Bauausfuhrung.
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IV. Der Kantonsrat bewilligt die Objektkredite für die erste Bau
etappe von Fr. 100 000 000 für die Glattalbahn und von Fr. 35 000 000
für die Strassenausbauten auf den Zeitpunkt, in dem dieser Beschluss
in Kraft tritt. Tm Ubrigen wird der Regierungsrat ermachtigt, die
Projekte in weitere Bauetappen aufzuteilen und die Teilkredite zu
bewilligen.

V. Ziffern I und II dieses Beschiusses unterstehen dem fakulta
tiven Referendum.

VI. Veroffentlichung im Amtsblatt.

VII. Mitteilung an den Regierungsrat zum Volizug.

We isu n g

1. Planerische Festlegungen für das mittlere Glattal

Mit der Revision des kantonalen Richtpians vom 31. Januar 1995
hat der Kantonsrat wichtige Weichenstellungen für die Siedlungs- und
Verkehrsentwicklung des Kantons Zurich vorgenommen. Die Leitimien
für die künftige Raumentwicklung stellen die Zukunftstauglichkeit
der Siedlungsstrukturen in den Vordergrund. Die Siedlungsentwick
lung soil konzentriert <<nach innen>> erfolgen und schwerpunktmassig
auf den öffentlichen Verkehr ausgerichtet werden. GestUtzt auf diese
Leitlinien hat der Kantonsrat insgesamt elf Zentrumsgebiete be
stimmt, die das Potenzial für eine zukunftstaugliche Zentrenstruktur
aufweisen. Wichtiges Eignungsmerkmal dieser Zentren ist ihre Er
reichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Zentrumsgebiete
umfassen sowohi Siedlungsteile, denen bereits heute die Funktion als
kulturelle und wirtschaftliche Siedlungsschwerpunkte von kantonaler
Bedeutung zukommt, als auch Gebiete mit hohem Veranderungs
potenzial, die durch eine langfristig ausgerichtete Neuorientierung
Zentrumsaufgaben Ubernehmen können. Weil diesen Gebieten für die
räumliche Entwicklung des Kantons strategisehe Bedeutung zu
kommt, hat der Kantonsrat mit dem Richtplan den Auftrag erteilt, die
Verkehrs- und die ubrige Infrastruktur so zu planen und zu projek
tieren, dass eine sinnvolle Etappierung der Nutzung der einzelnen
Gebiete erreicht wird.
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Tm mittleren Glattal bestimmt der kantonale Richtplan drei Zent
rumsgebiete:
— Gebiet ZUrich-Nord (Oerlikon/Opfikon-Oberhauserriet),
— Gebiet Kioten (Flughafen)—Opfikon (Cher),
— Gebiet Wallisellen (Bahnhof-Glattzentrum)—Zurich/DUbendorf

(Stettbach-Hochbord).
Die hohe Bedeutung dieser Gebiete für die kUnftige Entwicklung

des ganzen Kantons kornmt auch dadurch zurn Ausdruck, dass die
Glattalbahn — das Verkehrssystern zu ihrer Erschliessung

— ebenfalls
auf der Stufe des kantonalen Richtplans festgelegt ist. Der kantonale
Richtplan umschreibt ihre Funktion wie folgt: <<Urn mit kurzen Reise
zeiten attraktiv zu bleiben, kann die Zürcher S-Bahn keine Aufgaben
als Feinverteiler Ubernehmen. Insbesondere im Glattal kann sie die er
warteten Verkehrsströme nicht direkt bis zu den Arbeitsorten führen.
Damit die heutigen und die erwarteten VerkehrsstrOme von einem
öffentlichen Transportrnittel aufgenoinmen sowie verteilt werden kön
nen, sind deshaib an den BahnhOfen der Region Glattal attraktive
Umsteigemoglichkeiten von den IC-, Schnell- und S-Bahn-ZUgen auf
einen leistungsfahigen Mittelverteiler anzubieten. Für die optimale
Abstimmung des Verkehrs auf die Siedlungsplanung sind die Voraus
setzungen für die Sicherung moglicher Trassen fruhzeitig zu schaffen.
Die LinienfUhrung des neuen Systems verläuft in der Form eines Y auf
folgenden Verbindungen:
— Bahnhof Stettbach—Bahnbof Wallisellen—Bahnhof Glattbrugg—

ZUrich Flughafen—Industriegebiet Kloten/Bassersdorf,
— Bahnhof Oerlikon—Bahnhof Glattbrugg—Zurich Flughafen—In

dustriegebiet Kloten/Bassersdorf.>>
Mit der Teilrevision des Richtplans vom 22. September 1997 legte

der Kantonsrat die präzise Linienfuhrung in den Bereichen urn die
Bahnhöfe Stettbach und Oerlikon fest. Ferner wies er den Verkehrs
verbund an, <<in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bassersdorf und
den Ubrigen Planungsträgern die Moglichkeit einer Verlangerung des
Mittelverteilers bis Bahnhof Bassersdorf zu prUfen>>. Das vorliegende
Projekt findet einen vorlaufigen Abschluss auf dem Flughafenareal.
Auf eine Fortsetzung bis ins Industriegebiet Kloten/Bassersdorf muss
vorerst verzichtet werden, weil die erforderlichen verkehrsplane
rischen Grundlagen noch unzureichend sind. Die Abklärungen für
eine Fortsetzung des Projekts ins Industriegebiet und weiter bis zum
Bahnhof Bassersdorf sind im Gange.
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2. Situation im mittleren Glattal

2.1 Entwicklung der Wohnbevölkerung sowie der Beschäftigtenzahlen

Die von der Glattalbahn zu erschliessenden Gebiete liegen in
Kioten, Opfikon, Rumlang, Wallisellen und DUbendorf sowie in den
Kreisen 11 und 12 der Stadt Zurich. Diese Gebiete weisen eine grosse
Entwicklungsdynamik vor allem in Bezug auf Arbeitsplatze und Ver
kaufsflächen auf.

Im Gegensatz zum ubrigen Kantonsgebiet, in dem in den 9Oer-
Jahren eine Abnahme der Beschaftigtenzahlen urn 6% zu verzeichnen
war, nahrn diese Zahi in den Glattalbahngemeinden (ohne Stadt ZU
rich) urn 7% zu. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass das mitt
lere Glattal auf Grund seiner grossen Standortgunst vor allem bei den
Arbeitsplatzen und den Verkaufsflächen weiterhin em deutlich Uber
durchschnittliches Wachstum aufweisen wird.

0
0
p
(N
(N

E inwohner Bes d’iãfHgte

Abbildung: Entwicklung der Einwohner- und Beschafligtenzahlen in
den Gemeinden bzw. Stadten Dubendorj, Kioten, Opfikon, Rumlang
und Wallisellen sowie den Kreisen 11 und 12 der Stadt ZUrich.
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Die durch die Raumplanung im mittleren Glattal geschaffenen
Voraussetzungen für die Siedlungsentwicklung tragen Früchte: Die
Uberbauung grösserer Gebiete (Zentrum Zürich-Nord, Leutschen
bach, Oberhauserriet, Glattbrugg-West, Richti-Areal in Wallisellen)
findet statt oder ist auf Grund der Projektierungen und Bewilligungs
verfahren absehbar. Auch wenn gegenwärtig die Entwicklung durch
Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Flughafen und der
schweizerischen Luftfahrt beeintrachtigt ist, kann mit Sicherheit da
von ausgegangen werden, dass die Einzugsgebiete der Glattalbahn
ihre ausserordentlich grosse Standortgunst bewahren werden. Es kann
angenommen werden, dass der zurzeit stattfindende Beschaftigungs
ruckgang am Flughafen die Siedlungsentwicklung im Glattal allenfalls
verzogern, nicht aber den Trend an sich verändern wird.

2.2 Verkehrsentwicklung

Die Dynamik der Siedlungsentwicklung und die zentrale Lage des
mittleren Glattals hat Folgen für die Belastung der Verkehrsnetze. Die
Hochleistungs- und die Hauptverkehrsstrassen weisen in den Spitzen
stunden verschiedene Schwachstellen auf, an denen es regelmässig zu
Stauungen kommt. Davon ist auch der strassengebundene Offentliche
Verkehr empfindiich betroffen. Buslinien erleiden Verspatungen, und
es kommt zu AnschlussbrUchen an den S-Bahn-Stationen. Zudem be
eintrachtigt der Ausweichverkehr empfindliche Siedlungsgebiete.

Als grosses Arbeitsplatzgebiet und Region mit Zentrumsfunktio
nen weist das mittlere Glattal wichtige Verkehrsbeziehungen mit alien
Regionen des Wirtschaftsraums ZUrich auf. Zwischen der Stadt Zurich
und dem mittleren Glattal werden heute rund 260 000 Fahrten pro Tag
durchgefUhrt; diese Zahi wird sich voraussichtlich bis 2025 auf rund
300 000 Fahrten erhohen. Mit je rund 70000 bis über 80 000 Fahrten
pro Tag weisen auch das Oberland,Winterthur und das Unteriand rege
Verkehrsbeziehungen mit dem Glattal auf. Dies entspricht einem An
teil von Uber 30% der Fahrten aus den betreffenden Regionen. Die
nachfolgende Grafik zeigt einen Uberbiick Uber die Anzahl Fahrten
aus alien Kantonsregionen vom und zum Glattal pro Tag. Die Zent
rumsbedeutung dieses Raums wird aus den noch ansteigenden Fahr
tenzahien deutlich. Die Erreichbarkeit dieses Gebiets ist für alie Re
gionen des Kantons von grosser Bedeutung. Wenn das zusätzliche
Verkehrsaufkommen nicht durch ieistungsfahige Verkehrssysteme be—
waltigt werden kann, wird die Fahrt zur Arbeit, zum Fiughafen oder
zum Einkaufen für viele Kantonseinwohnerinnen und -einwohner be
einträchtigt.
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3. Handlungsbedarf

Das im mittleren Glattal in Zukunft zu erwartende Verkehrs
wachstum kann nur zu einem kleinen Teil durch den motorisierten In
dividualverkehr aufgefangen werden, selbst wenn die in der Richtpla
nung vorgesehenen neuen Strassen gebaut werden. Der kantonale
Richtplan sieht im Einzugsbereich der Glattalbahn — abgesehen vom
Autobahnzusammenschluss beim Flughafen (A5l) — drei Strassenaus
bauten vor: den Autobahnanschluss an die Al beim Oberhauserriet,
die Ostumfahrung von Zurich sowie die als Hochleistungsstrasse
ausbaubare Verbindung Bruttisellen—Bassersdorf—Kloten (Kb). Der
vom Regierungsrat im August 2000 festgesetzte regionale Richtplan
Glattal ergänzt die Liste — abgesehen von kleineren Umfahrungsstras
sen mit lokaler Funktion — mit einer Verlangerung der Aubruggstrasse
ins Gebiet des Oberhauserriets und einer Verlangerung der Birch
strasse in Rumlang ab der Verzweigung Flughofstrasse in Richtung
Flughafen. Zusammen mit Strassenanpassungen im Gebiet Hochbord
in DUbendorf müssen diese beiden Verlangerungsprojekte im gleichen
Zug wie die Glattalbahn ausgefuhrt werden, urn die Funktionsfahig
keit sowohi der Netze des öffentlichen als auch des privaten Verkehrs
zu sichern.

Der geplante Ausbau des öffentlichen Verkehrs im mittleren Glattal
ist nicht nur Mittel zur Verringerung der ubermassigen Luft- und
Larmbelastung, sondern auch deshaib zwingend, weil nur damit in der
zunehmenden Siedlungsdichte und auf den begrenzten Strassenflä
chen die nötige Leistungsfahigkeit zur Bewaltigung der Verkehrs
ströme erreicht werden kann (die Glattalbahn schafft Transportkapa
zitäten für 3000— 5000 Personen pro Stunde in beide Richtungen). Das
mittlere Glattal nimmt zunehmend den Charakter einer modernen
Stadt an, in weicher der öffentliche Verkehr mit einem dichten Netz
eine Vielzahl von Verbindungs- und Erschliessungsfunktionen Uber
nehmen muss.

Der regionale Richtplan Glattal bringt die Notwendigkeit dieses
Wandels kiar zum Ausdruck: <<Urn die angestrebte Siedlungsentwick
lung in der Region Glattal zu ermoglichen, ist insbesondere im stark
wachsenden Zupendlerverkehr der Marktanteil des öffentlichen Ver
kehrs von heute 27% bis 2010 markant auf 45%—55% zu erhöhen.>>
Der Richtplan setzt zu diesem Zweck auf folgende Massnahmen:
— Sicherung der Attraktivität und Zuverlassigkeit von Buslinien und

Verbesserung des Verkehrsflusses im Individualverkehr durch em
integriertes Verkehrsmanagement.

— Realisierung der Glattalbahn und Vorlaufbetrieb mit Bussen.
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— Planerische Konkretisierung von Erganzungen des Glattalbahn
netzes bzw. von Tramlinien der Verkehrsbetriebe ZUrich.

— Restriktive, auf die Strassenkapazitaten abgestimmte Parkraum
politik der Gemeinden.

— Verbesserte Umsteigebeziehungen zum S-Bahn-Netz (Haltestel
lenzugange, Fuss- und Radwegverbindungen).

— Konzentration der Siedlungsentwicklung auf die gut mit dem
öffentlichen Verkehr erschlossenen Gebiete.

— Realisierung von Strassen, die für die Verkehrserschliessung funk
tionell erforderlich sind und die, bei Berücksichtigung entspre
chender Massnahmen, zu einer wesentlichen Entlastung der Sied
lungskerne fUhren.
Die Verwirklichung der Glattalbahn stelit einen wichtigen Meilen

stein auf dem Weg zur Erreichung dieser Richtplanziele dar. Mit rund
20 neuen Haltestellen erschliesst sie die Zentren des Glattals und ver
bindet diese an sechs BahnhOfen mit dem Ubergeordneten Fernver
kehrs- und S-Bahn-Netz der SBB (Bahnhöfe Oerlikon, Glattbrugg,
Balsberg, Flughafen, Wallisellen und Stettbach). Damit gelingt die
Verknupfung mit insgesamt zehn S-Bahn-Linien (S2, 3,5,6,7,8,9, 12,
14, 16). Zudem besteht an den BahnhOfen Oerlikon und Flughafen
eine direkte VerknUpfung mit dem Fernverkehr. Wichtig ist aber auch,
dass die Glattalbahn an den Haltestellen mit dem lokalen und regio
nalen öffentlichen Verkehr (Bus und Tram) sowie mit dem Langsam
verkehr vernetzt wird, da nur in diesem Verbund das Umsteigepoten
zial ausgeschopft werden kann.

Für die Konfliktstellen zwischen Individualverkehr und der Glat
talbahn sind in enger Zusammenarbeit zwischen kantonalen und kom
munalen Fachstellen Losungen entwickelt worden. Mit baulichen und
betrieblichen Massnahmen kann die Funktionsfahigkeit des Indivi
dualverkehrs auch nach der Inbetriebnahme der Glattalbahn aufrecht
erhalten und zum Teil sogar verbessert werden. Unter diesen Voraus
setzungen bringt die Glattalbahn einen echten Kapazitatssprung zur
Bewaltigung des absehbaren grossen Verkehrswachstums.

4. Die Glattalbahn als Impuisgeberhi für die Stadtentwicklung

Der Siedlungsraum des mittleren Glattals weist heute noch keine
einheitliche Struktur auf. Die diesen Raum durchquerende und ihn
teilweise neu strukturierende Glattalbahn eröffnet somit die Chance,
die städtebaulichen Vorgaben des Richtplans umzusetzen. Die Pro
jektleitung der Glattalbahn legt grossen Wert auf eine einheitliche und
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überzeugende Gestaltung der architektonischen Elemente (Halte
stellen, Nebenanlagen usw.), des Fahrwegs und der erforderlichen
Kunstbauten (Viadukte, Brücken, Tunnels, Unterfuhrungen usw.). Die
Standortgemeinden und Private erbringen ihrerseits grosse Eigenleis
tungen. In Zusammenarbeit mit der Projektleitung der Glattalbahn
treffen sie die notwendigen Massnahmen zur Erschliessung der Halte
stellen für Fussganger und den ubrigen Zubringerverkehr sowie zur
Aufwertung des Gebiets im Umfeld der Glattalbahn und für die Ent
wicklung neuer Stadträume. Es ist davon auszugehen, dass sie dabei
Investitionen im Umfang von rund 80 Mio. Franken zu tatigen haben.

Starke Impulse für die Stadtentwicklung im mittleren Glattal ge
hen von den Haltestellen der Glattalbahn aus, die zurn Teil vOllig neue
Orientierungspunkte in der entstehenden Glattalstadt schaffen wer
den. Mit diesen Haltestellen wird das Potenzial für die Entwicklung
neuer Stadtraume eröffnet an Orten, die bisher durch Zweckbauten
ohne gestalterischen Anspruch gepragt waren. Zur Einleitung ent
sprechender kooperativer städtebaulicher Entwicklungsprozesse sind
Masterplane entwickelt worden für das Umfeld der Haltestellen
Messe/Hallenstadion, Bahnhof Glattbrugg, Bäuler, Bahnhof Balsberg,
Flughafen Zurich Airport, Herti, Bahnhof Wallisellen, Zentrum Glatt,
Giessen und Bahnhof Stettbach. Die Masterplane dienen dazu, die
funktionalen Anforderungen festzulegen und die städtebaulichen Vor
stellungen für die Gestaltung des Verkehrsraums der Glattalbahn zu
sammen mit den Standortgemeinden, den SBB und einzelnen Grund
eigentUmern von angrenzenden Parzellen zu entwickeln und zur
Ubereinstimmung zu bringen.

5. Anlage und technische Ausstattung der Glattalbahn

Das Glattalbahnnetz weist eine Lange von 12,7 km auf. Urn einen
zuverlassigen Betrieb und kurze Fahrzeiten zu gewahrleisten und die
Zentrumsgebiete optimal zu erschliessen, wird die Glattalbahn zwei
gleisig, zum grossten Teil ebenerdig auf eigenem Trassee gefuhrt.
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Die Glattalbahn wird als <<mischflachenvertragliche, meterspurige
Stadtbahn>> ausgestaltet. Die Traktion erfolgt mit 600 Volt Gleich
strom. Damit ist die Glattalbahn kompatibel mit dem bestehenden
Tramnetz der VBZ. Es besteht die Absicht, modernste Fahrzeuge mit
Niederfiureinstieg einzusetzen. Endgultige Entscheide fallen jedoch
erst zu einem späteren Zeitpunkt im Verlaufe der Roilmaterial
beschaffung.

A bbildung: Linienfuhrung der Glattalbahn.
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GestUtzt auf eine Analyse des Fahrgastaufkommens ist bis auf
weiteres von folgenden Rahmenbedingungen für den Fahrplan der
Glattalbahn auszugehen:

Linien

Linie A (Hauptbatinhof—) 7’/2-Mnuten-Takt 1 5-Minuten-Takt
Oerlikon—Flughafen
Linie B (Rehaip—) 7’/2-Minuten-Takt 71/2-Minuten-Takt
Oerlikon—Auzelg
Linie C 7’/2-Minuten-Takt 1 5-Minuten-Takt
Stettbach—Flughafen

Der Takt kann durch eine geeignete Uberlagerung und zeitliche
Verschiebung der jeweiligen Linien halbiert werden, wodurch eine
städtische Fahrplandichte erreicht wird. Zudem kann der Fahrplan in
den Hauptverkehrszeiten zusatzlich verdichtet werden, sofern das
Verkehrsaufkommen dies erfordert. Die Betriebszeiten richten sich
nach dem aligemeinen Standard im Zürcher Verkehrsverbund (etwa
06.00 bis 00.00 Uhr).

6. Beschreibung der einzelnen Streckenabschnitte der Glattalbahn

Messe/Hallenstadion bis Ambassador und Auzeig
Die Haltestelle Messe/Hallenstadion der Glattalbahn liegt in der

Thurgauerstrasse zwischen dem Hallenstadion und dem Stadthof 11.
Die bisherige Haltestelle und Wendeschlaufe vor dem Hallenstadion
wird weiterhin bei besonderen Anlässen (Ereignisbetrieb) benUtzt. Ab
der Haltestelle Messe/Hallenstadion verläuft das Trassee der Glattal
bahn in der Thurgauerstrasse in Mittellage bis zur Haltestelle Ambas
sador, wo der Ostast nach Stettbach abzweigt. Zwischen Airgate und
Ambassador werden die stadteinwürts fUhrenden Fahrstreifen für den
motorisierten Individualverkehr auf die Westseite der bestehenden
Allee verlegt.

Urn auch den Verkehr ab der Nordseite des Bahnhofs Oerlikon ab
zunehmen, ist ausserdem vorgesehen, das Netz der VBZ ab der Unter
fuhrung der Schaffhauserstrasse unter der SBB-Linie Uber em neues
Trassee Uber die Friesstrasse und die Binzmtihlestrasse bis zur Kreu
zung mit der Thurgauerstrasse zu verlangern. Hier erfolgt die Vereini
gung mit der von der Messe her kommenden Strecke der Glattalbahn.



13

Die Strecke Ambassador—Bahnhof Stettbach verläuft zunächst
parallel zur neu gestalteten, verlangerten Aubruggstrasse. Die Glattal
bahn ist hier Teil eines neuen Stadtraums, der im Zusammenhang mit
den auf dem Oberhauserriet erfolgenden Entwicklungen eine zu
nehmend urbane Form annimmt. Sie wird in nördlicher Seitenlage zur
Aubruggstrasse gefuhrt. Bei der Uberquerung der Glatt halt sich die
Glattalbahn dicht an die bereits bestehende Bruckenkonstruktion; da
nach gelangt sie zur Haltestelle Auzeig. Hier ist eine Wendeschlaufe
vorgesehen, die dern Betrieb im Störfall dient und sich auch aus der
vorgesehenen Etappierung des Baus der Glattalbahn ergibt. Zwischen
den Haltestellen Fernsehstudio/WTC und Auzeig wird die Option
eines eigenen Betriebshofs für die Glattalbahn offen gehalten. Dessen
Verwirklichung ist nicht Gegenstand der Kreditvorlage, weil davon
ausgegangen wird, dass die bestehenden Depots der VBZ bis auf wei
teres genUgend Kapazität auch für die Glattalbahn aufweisen.

Ambassador—Sz’elze--Bahnhof Glattbrugg
Der Ast der Glattalbahn in Richtung Flughafen verläuft ab der

Haltestelle Ambassador weiter in der Mitte des neu gestalteten Stras
senraums der Thurgauerstrasse. Das begrünte Trassee der Glattalbahn
wird beidseitig mit Baumalleen flankiert. Die bisherigen acht Fahr
streifen (Talacker-, Thurgauer- und Guggelfelderstrasse) werden unter
Beibehaltung ihrer bisherigen Leistungsfahigkeit so zusammengefasst,
dass neu je Fahrtrichtung zwei durchgehende Streifen mit lokalen
Abbiegestreifen verlaufen. Der Langsamverkehr (Fussganger und
Radfahrer) wird am äusseren Rand des Verkehrsraumes gefuhrt und
wiederum mit einem Grünstreifen und Baumreihen vom motorisier
ten Individualverkehr abgesetzt.

Urn die neue Haltestelle Steize entsteht em neuer, attraktiv gestal
teter Stadtplatz, der einen wichtigen Eingang zum neuen Quartier
Oberhauserriet darsteilt. Der Platz dient als Drehscheibe für den Fuss
gänger- und Veloverkehr; ausserdem werden gute Umsteigebeziehun
gen zu den Ortsbuslinien geschaffen. Auf der Westseite des Platzes
schliessen die Warteflächen der Haltestelle direkt an den Vorgarten
des Novotels an.

Nach der Haltestelle Steize uberquert die Glattalbahn das Trassee
der Nationaistrasse A20 und taucht ab in den rund 400 m langen Steize
tunnel, der unter der SBB-Linie Oerlikon—Flughafen durchfUhrt.
Beim Bahnhof Glattbrugg gelangt die Glattalbahn wieder auf die Erd
oberfläche. Ihre Haltestelle kommt parallel zum SBB-Bahnhof Glatt
brugg zu liegen. Für den Bereich Bahnhof Glattbrugg liegt em Master
plan vor, worm Bebauung, Erschliessung sowie die Verknupfung der
öffentlichen Verkehrsmittel neu geordnet werden. Auf dem Bahnhof
areal Glattbrugg sollen vielfaltige Umsteigebeziehungen optimal ver
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knupft werden. Dies setzt den Abbruch des GUterschuppens und des
alten Bahnhofgebaudes voraus.

Bahnhof Glattbrugg—Bauler—BahnhofBalsberg
Nach der Haltestelle Bahnhof Glattbrugg verläuft die Glattalbahn

zunächst parallel zur Bahnlinie Glattbrugg—Rumlang—Bulach und
biegt dann kurz vor der Haltestelle Bäuler in euler Kurve nach Nord
osten ab. Die Haltestelle Bäuler liegt mitten im Dienstleistungs
zentrurnsgebiet Glattbrugg-West—RUmlang. Sie stelit em zentrales
Element des neu entstehenden Stadtraums Bäuler mit zahireichen
Arbeitsplatzen dar. Kurz nach der Haltestelle Bäuler erreicht die
Glattalbahn das Trassee der Flughofstrasse.

Die Flughofstrasse wird nach der vorgesehenen Verlangerung der
Birchstrasse (siehe Ziffer 7.1) vom Durchgangsverkehr befreit sein.
Neu wird sie für den motorisierten Individualverkehr nur noch Er
schliessungsfunktionen zu Ubernehmen haben, wozu sie im Einbahn
verkehr von Norden (Balsberg) nach SUden (Kreuzung Rohrstrasse)
betrieben werden kann. Dank der Verlagerung des Durchgangsver
kehrs auf die verlangerte Birchstrasse bestehen genUgend Kapazitä
ten, urn die Glattalbahn auf der Achse Flughofstrasse auf einem be
grUnten Eigentrassee his zum Bahnhof Balsberg führen zu können.
Die Glattalbahn erreicht die rund acht Meter Uber dern Niveau der
Flughofstrasse gelegene Haltestelle Balsberg Bahnhof über eine
Rampe. Die obere Ebene der Haltestelle ist niveaugleich mit dem Per-
ron des S-Bahnhofs angeordnet; dies ermoglicht gute Urn
steigebeziehungen zwischen S-Bahn und Glattalbahn.

BahnhofBalsberg—Flughafen
Nach der Haltestelle Balsberg Bahnhof führt die Glattalbahn auf

einern rund 500 Meter langen und his zu zehn Meter hohen Viadukt
zum Flughafenareal. Die Haltestelle Flughafen ZUrich Airport liegt
zwischen der neuen Eingangshalle zurn Flughafen und den bestehen
den Parkhausbauten. Mit architektonischen und gestalterischen
Elementen wird die zentrale Bedeutung dieser Haltestelle als Dreh
scheibe des Offentlichen Verkehrs hervorgehoben. Nach rund 250 m
folgt die Haltestelle Flughafen Operations Center und schliesslich die
Haltestelle Flughafen Fracht; beide sind vor allem für die auf dem
Flughafenareal Beschaftigten von Bedeutung. Bei der Haltestelle
Flughafen Fracht ist die vorlaufige Endstation der Glattalbahn mit
Wendeschlaufe erreicht. Durch eine enge Verknupfung mit der Bus
haltestelle bestehen gute Umsteigemoglichkeiten auf die Buslinien.
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Auzelg—Bahnhof Wallisellen—Zentrum Glatt—Neugut
Auf ihrem Ostast fUhrt die Glattalbahn nach der Haltestelle Auzeig

durch em Familiengartenareal und unterquert daraufhin die National
strasse A20. Sie erreicht danach die Weststrasse in Wallisellen, verläuft
bis kurz nach der Haltestelle Herti in sUdlicher Seitenlage zu dieser
Strasse und setzt sich in der Birgistrasse fort. Die Weststrasse wird
parallel zur SBB-Linie Oerlikon—Wallisellen auf der bereits heute
bestehenden und als Folge der Trassierung der Glattalbahn auszu
bauenden HertibrUcke uberquert. Nach dern Hotel Belair erreicht die
Glattalbahn Uber die Schwarzackerstrasse den Bahnhof Wallisellen.
Die städtebauliche, gestalterische und nutzungsmässige Koordination
der Entwicklung dieses Gebiets erfolgt im Rahmen des Masterplans
Bahnhof Wallisellen.

Nach der Haltestelle Bahnhof Wallisellen gelangt die Glattalbahn
in Hochlage — das SBB-Trassee uberquerend — zum Zentrurn Glatt.
Hier wird die Haltestelle rittlings über der Neuen Winterthurerstrasse
angeordnet. Weiter in Hochiage erfolgt die Uberquerung der Natio
naistrasse Al und der Neugutstrasse. Kurz vor der Haltestelle Neugut
verläuft das Trassee wieder auf gewachsenem Terrain. Die LinienfUh
rung im Abschnitt BahnhofWallisellen—Neugut ist sehr anspruchsvoll,
da verschiedene bestehende Verkehrstrager Uber- oder unterquert
werden müssen.

Neugut—Giessen—Ringstrasse—BahnhofStettbach
Zwischen der Haltestelle Neugut und der Haltestelle Giessen pas

siert die Glattalbahn niveaugleich die Uberlandstrasse rund 140 m öst
lich des Knotens Uberland-/Ring-/Neugutstrasse und biegt dabei nach
SUdwesten ab, urn kurz darauf die Glatt zu uberqueren. Auf der Ring
strasse verläuft die Glattalbahn im nördllichen Teil in Ostlicher Seiten
lage, ab der Haltestelle Ringstrasse in westlicher Seitenlage bis zum
Knoten Sonnental. Hier schwenkt die Glattalbahn nach Westen in
Richtung Stadt ZUrich ab und folgt in nördlicher Seitenlage der
ZUrichstrasse bis zu ihrern Endpunkt beim Bahnhof Stettbach.

Der Regierungsrat stimmte der BenUtzung des Verkehrsraums auf
der Achse der Ringstrasse durch die Glattalbahn im August 2000 nur
unter der Auflage zu, dass der Verkehrsfluss gewahrleistet bleibt und in
den hauptsachlichen Konfliktbereichen zwischen den Haltestellen
Giessen und Ringstrasse eine gesamtverkehrlich optirnierte Losung
gefunden wird. In der Folge entwickelten kantonale Fachstellen in Zu
sarnmenarbeit mit der Stadt DUbendorf für das Gebiet Hochbord/
Ringstrasse em Verkehrskonzept, das für dieses Gebiet Hochbord eine
rUckwärtige Erschliessung vorsieht. Im Juni 2001 bestatigte der Regie
rungsrat, dass dieses Konzept die gesteilten Bedingungen erfUlle und
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dementsprechend die Erteilung der erforderlichen Bewilligung in Aus
sicht gestelit werden könne.

7.1 Verlängerung der Birchstrasse in Rümlang, Opfikon und Kioten

Wie bereits dargelegt, beansprucht die Glattalbahn zwischen den
Haltestellen Bäuler und Balsberg Bahnhof einen Teil des Strassen
raums der Flughofstrasse. Diese Strasse ist heute derart stark belastet,
dass das Hinzukominen der Glattalbahn ohne Gegenmassnahmen

7. Erstellung und Anpassung von Strassen

Abbildung: Uberblick über die Strassenausbauten.
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nicht verkraftet werden kann. Der Bau der Glattalbahn in der Flug
hofstrasse erfordert daher zwingend eine Verlagerung des Durch
gangsverkehrs. Gemäss regionalem Richtplan ist dieser neu Uber die
von der SBB-UnterfUhrung bis zur Haltestelle Bahnhof Balsberg ver
langerte Birchstrasse zu führen. Der regionale Richtplan Glattal urn
schreibt die Funktion dieses neuen Strassenabschnitts wie folgt: <<Mit
Buck auf den Masterplan für den Flughafen und einen Vollausbau der
Industriegebiete ist diese Strasse weiterhin Voraussetzung für eine
funktionierende Verkehrserschliessung in diesem Raum.>>

Der entlastete Abschnitt der Flughofstrasse hat in diesem Konzept
für den Individualverkehr nur noch die Funktion einer Erschliessungs
strasse für das anliegende Industrie- und Dienstleistungsgebiet zu
Ubernehmen, weshaib sie nach Inbetriebnahme der verlangerten
Birchstrasse und Vorliegen der notwendigen Mutationen zur Ge
meindestrasse abklassiert werden kann. Die Birchstrasse wird dagegen
entsprechend ihrer Uberregionalen Bedeutung neu im kantonalen
Richtplan festzusetzen sein.

Die Kosten für die Verlangerung der Birchstrasse belaufen sich —

Landerwerb eingeschlossen — auf 52 Mio. Franken (Preisstand April
2001). Da em Teil dieses Projekts im Perimeter der Nationaistrasse Al
liegt, kann mit einem Bundesbeitrag in der Höhe von rund 5 Mio.
Franken gerechnet werden. Eine entsprechende Zusicherung steht
aber noch aus.

7.2 Verlängerung der Aubruggstrasse in Zurich und Opfikon

Die Aubruggstrasse in Zürich-Nord endet heute an der Hagenholz
strasse. Im Zusammenhang mit dem Projekt Glattalbahn und zur
Erschliessung der Entwicklungsgebiete im Oberhauserriet und im
Leutschenbach muss sie his zur Thurgauerstrasse verlangert und im
Bereich der heutigen Schärenmoosstrasse neu ane1egt werden. Mit
dieser Verlangerung stelit die Aubruggstrasse via Uberlandstrasse die
Verbindung zum Autobahnanschluss Neugut her. Ausserdem führt
dieses Verlangerungsprojekt zu euler Entlastung der Knoten Leut
schenbach-/Hagenholzstrasse und Thurgauer-/Hagenholzstrasse. Es
umfasst auch einen Radweg, Revitalisierungsmassnahmen am Katzen
bach sowie die Sanierung von Altlastenflächen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 19 Mio. Franken (Kostenstand
April 2001). Da mit der Verlangerung der Aubruggstrasse auch Er
schliessungsfunktionen für die anliegenden Quartiere Ubernommen
werden, können von den beiden betroffenen Städten Zurich und
Opfikon Beitrage im Umfang von insgesamt rund 10,5 Mio. Franken
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erwartet werden. Die vom Staat netto zu tragenden Investitionen sind
auf rund 9 Mio. Franken zu veranschlagen.

7.3 Ringstrasse und Knoten Sonnental in Dübendorf

In Dubendorf wird für die Erstellung der Glattalbahn Raum im
Bereich der Neugut- und der Ringstrasse benotigt. Die Ringstrasse
stelit die Verbindung zwischen der Neugutstrasse im Industriegebiet
Dübendorf und der Uberlandstrasse als Hauptverkehrsstrasse zwi
schen ZUrich Ost und Dübendorf beziehungsweise Volketswil sicher.
Zusätzlich fliesst der Verkehr zwischen Wallisellen und dem Einkaufs
zentrum Glatt in Richtung DUbendorf Uber diese Strasse. Schliesslich
steilt die Ringstrasse für DUbendorf den Hauptzugang zur National
strasse Al dar. Auf Grund dieser Situation ist die Ringstrasse bereits
heute sehr stark mit privatem und öffentlichem Verkehr belastet.

Damit die Leistungsfahigkeit der Ringstrasse trotz Hinzukommens
der Glattalbahn und im Hinblick auf die zukUnftigen Verkehrsbelas
tungen erhalten bleibt, muss sie im Abschnitt Neugutstrasse bis Uber
landstrasse lage- und kapazitatsrnassig angepasst werden. Dabei ist
auch die BrUcke Uber die Glatt mit veränderten Abmessungen neu zu
erstellen. Zusätzlich bedarf es eines Ausbaus des Knotens Sonnental,
urn auch dessen Leistungsfahigkeit sicherzustellen. Unter Ziffer 6
wurde das Verkehrskonzept für das Gebiet Hochbord/Ringstrasse
erwähnt, das im Verbund mit den Ausbaumassnahmen an der Ring
strasse dazu beitrUgt, dass die Leistungsfahigkeit dieser Strasse erhal
ten bleibt.

Die Kosten für den Ausbau der Ringstrasse zwischen Neugut
strasse und Uberlandstrasse belaufen sich — Landerwerb eingeschlos
sen — auf 6,5 Mio. Franken (Preisstand April 2001). Davon entfallen
0,5 Mio. Franken auf die Neuerstellung des Radweges. Die Kosten für
den Ausbau des Knotens Sonnental betragen 2,9 Mio. Franken. Mit
dem Glattalbahnprojekt verbunden ist überdies eine Totalsanierung
der Ringstrasse zwischen der Neugutstrasse und dem Knoten Sonnen
tal. Handlungsbedarf zum Ausbau der Ringstrasse und zur Sanierung
des Knotens Sonnental besteht bereits heute.

7.4 Ausbau der Thurgauerstrasse in Zurich (Beitrag an die Stadt Zurich)

Für die durch die Erstellung der Glattalbahn bedingten Ausbau
massnahmen an der Thurgauerstrasse auf dem Gebiet der Stadt ZUrich
leistet der Kanton der Stadt einen Pauschalbeitrag im Umfang von
6 Mio. Franken.
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8. Kosten und Finanzierung

8.1 Kosten im öffentlichen Verkebr

Kostenangaben in Mio. Franken Glattalbahnprojekt Investitionen
(Kostenstand 1. April 2001, inkl. 7,6% MWSt) (Kostenstand von Gemeinden

1. April 2001) oder Privaten
Baustelleneinrichtungen, Provisorien, 54,6 2,4
Bauvorbereitung
Trassee (Unterbau, Oberbau, Ausrüstung, 175,8 6,2
Kunstbauten, Haltestellen)
Anpassungen an angrenzenden Strassen, 90,5 11,5
Plätzen, Wegen, Objekten
Bahntechnische Anlagen 129,0 2,0
Werkeitungsanpassungen 0,0 37,0
Veloabstellplätze 0,0 4,0
Land- und Rechtserwerb 87,0 0,0
Total Stammnetz Glattalbahn 537 63
Zusatzverbindung Friesstrasse/ 18 9
BinzmUhlestrasse

Total 555 72

Der Investitionsanteil des Kantons an den festen Anlagen der
Glattalbahn beläuft sich auf 537 Millionen Franken (Preisstand April
2001; die Bauteuerung bemisst sich für die gesamte Vorlage em
schliesslich der Strassenprojekte nach dem schweizerischen Baupreis
index <<Neubau von Strassen>> des Bundesamtes für Statistik). Tm
Verlauf der Projektierung angesteilte Verkehrsanalysen haben die
Notwendigkeit einer zusätzlichen Verbindung in der Fries-/Binz
muhlestrasse ergeben, insbesondere urn auch die Verkehrsströme ab
dem Bahnhof Oerlikon direkt abzunehmen. Diese zusatzliche Inves
tition ist mit Ausgaben irn Umfang von 18 Mio. Franken verbunden.
Der Betrag von insgesarnt 555 Mio. Franken ist gemäss § 4 in Verbin
dung mit § 30 des Personenverkehrsgesetzes (PVG) aus dem kantona
len Verkehrsfonds zu finanzieren. Tm Entwurf zurn Voranschlag 2002
sowie im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF 2002—
2005) sind die für den betreffenden Zeitraum benotigten Mittel einge
steilt.



20

Die Beschaffung des Rolimaterials ist Aufgabe des Betreibers. Die
Finanzierung erfolgt in der Regel uber Bankkredite und ist daher nicht
Gegenstand dieser Kreditvorlage. Die Kapitalfolgekosten (Zinsen und
Abschreibungen) werden zusammen mit den ubrigen Betriebskosten
durch den ZUrcher Verkehrsverbund entschädigt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Glattalbahn in der Betriebs
phase einen durchschnittlichen Kostendeckungsgrad von 60 bis 70%
erreicht. Die zusätzlichen Betriebskosten betragen rund 18,3 Mio.
Franken und werden gestUtzt auf § 25 PVG durch den Verkehrsver
bund entschadigt. Die Zusatzerlöse werden auf rund 11,6 Mio. Fran-
ken geschatzt. Daraus ergibt sich netto eine Verschlechterung des Ver
bundsergebnisses von 6,7 Mio. Franken, weiches auf der Grundlage
von § 26 PVG durch Staat und Gemeinden refinanziert werden muss.

8.2 Kosten für Staatsstrassen und Radwege

Gerundete Kostenangaben Staatsstrassen Kantonale Anteile Anteile Summe
in Mb. Franken (Kostenstand Radwege Bund Gemeinden
(Kostenstand 1. April 2001, 1. April 2001) (Kostenstand oder Private
inki. 7,6% MWSt) 1. April 2001)

Birchstrasse 46,5 5,0 0,0 52
Ringstrasse 6,0 0,5 0,0 7
Zürichstrasse/Sonnental 2,9 0,0 3
Aubruggstrasse 7,5 1,5 10,5 19
Anpassungen Thurgauerstrasse 6,0 6
(Stadt ZUrich)
Mehrwerte am Strassenkörper 10,0 10
durch Glatlalbahn

Total Strassenausbauten 79 2 5 11 97

Die Bruttokosten der aufgefUhrten Strassen- und Radwegprojekte
betragen 97 Mio. Franken. Es kann angenommen werden, dass rund
16 Mio. Franken auf Dritte ubertragen werden können. Da diese Bei
trage Dritter jedoch noch nicht rechtskraftig zugesichert worden sind,
muss sich die Kreditbewilligung auf die Bruttobetrage beziehen.
Neben den Strassenausbauten enthält die Kostenaufstellung auch den
Betrag von 10 Mio. Franken für Mehrwerte, die durch die Glattalbahn
im Strassennetz geschaffen werden. Zwar werden die durch die
Glattalbahn erforderlichen Anpassungen im Strassennetz im Umfang
von rund 90 Mio. Franken dem Glattalbahnprojekt belastet. Durch
diese Anpassungsarbeiten erfährt das Strassennetz jedoch auch eine
Erneuerung im Wert von rund 10 Mio. Franken (Belagserneuerung,
neue technische AusrUstung), die abzugelten ist.
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Gemäss § 28 Strassengesetz (StrG) werden die dem Staat anfallen
den Kosten für den Bau und den Unterhalt der Staats- und National
strassen sowie für die Staatsbeitrage mit den Mittein des Strassenfonds
gedeckt. Diesem Fonds werden der Reinertrag der kantonalen Ver
kehrsabgaben, die für Strassenaufwendungen gebundenen kantonalen
Anteile an bundesrechtlichen Abgaben und allfällige weitere zweck
gebundene Mittel zugewiesen. Soweit die Mittel nicht ausreichen,
kann der Kantonsrat mit dem Voranschlag zusatzliche Einlagen aus
dem aligemeinen Staatsgut bewilligen.

Die Voraussetzungen für eine Finanzierung der Strassenaufwen
dungen aus ailgemeinen Staatsmitteln sind vorliegend erfUllt. Mit der
Erschliessung des Glattals sowohi mit dem öffentlichen Verkehr als
auch durch Strassenausbauten werden die Voraussetzungen geschaf
fen, urn eine im kantonalen Interesse liegende Zentrumsentwicklung
zu ermoglichen. Die Glattalbahn kann nicht ohne Entwicklungs
schritte auch im Strassennetz in den bestehenden Verkehrsraum einge
fugt werden. Sie beansprucht an einzelnen Stellen Raum, der bereits
mit Strassen belegt ist. Die Ausbauten des Strassennetzes dienen somit
nicht allein den Bedürfnissen des Strassenverkehrs. Vielmehr sind sie
auch Voraussetzung dafür, dass die gesamtverkehrliche Leistungs
fahigkeit im mittleren Glattal gesteigert werden kann; dies als Voraus
setzung für die angestrebte Siedlungsdichte. Für die Finanzierung der
Strassen- und Radwegprojekte reichen die im Strassenfonds zurzeit
vorhandenen Mittel nicht aus. Die besondere Interessenlage lässt es
daher als angezeigt und gerechtfertigt erscheinen, für die Finanzierung
dieser Projekte von der in § 28 Abs. 4 StrG eingeraumten Moglichkeit
Gebrauch zu machen, wonach der Kantonsrat Einlagen aus dem
ailgerneinen Staatsgut in den Strassenfonds bewilligen kann. Die
voraussichtlich im Zeitraum 2003—2007 anfallenden Investitionen für
Strassenausbauten werden in den betreffenden Jahren auf einem Ver
rechnungskonto bei der Volkswirtschaftsdirektion budgetiert und
mittels interner Verrechnung zweckgebunden in den Strassenfonds
eingelegt.

8.3 Kostentragung durch Gememden und private ‘hager

Gemeinden und Private mUssen Investitionen im Umfang von
rund 80 Mio. Franken tragen. Ins Gewicht fallen Anpassungsarbeiten
für Werkleitungen, die gemäss § 37 Abs. 3 StrG durch die Werkeigen
tUrner zu tragen sind. Gemäss dieser Bestimmung sind Versorgungs
anlagen auf Kosten ihres Tragers zu verlegen oder anzupassen, wenn
dies em Strassenprojekt erfordert. Nach der Legaldefinition von § 3
StrG gehoren die Flächen für den fliessenden und ruhenden öffent
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lichen Verkehr und damit auch eine im Strassenraum gefUhrte Stadt
bahn zur Strasse.

8.4 Finanzierung

Mit Buck auf die gegenwartigen finanzpolitischen Umstände sowie
die konjunkturellen Unsicherheiten drangt sich eine etappenweise Er
stellung der Glattalbahn und der Ausbaumassnahmen im Strassennetz
auf. Mit einem gestaffelten Vorgehen kann die Erstellung der Glattal
bahn gezielt auf die Entwicklung der BedUrfnislage im Bereich des
Flughafens sowie auf die bauliche Entwicklung in der Glattairegion
abgestimmt werden. Ausserdem kann auf finanzpolitische Rahmenbe
dingungen und die konjunkturelle Entwicklung RUcksicht genommen
werden. Die so gewonnene Flexibilität erlaubt es, die jeweiligen Etap
pen zu gUnstigen Bau- und Landpreisen zu erstellen und sie mit Buck
auf neue Aufschwungphasen fertig zu stellen, wodurch die Glattalbahn
diese auch zu unterstützen vermag.

Unter diesen Umständen ist es angezeigt, die Investitionspro
gramme für die Glattalbahn einerseits und die Strassenausbauten an
derseits durch zwei Rahmenkredite zu finanzieren. Mit dem Entscheid
Uber die Rahmenkredite sollen sogleich die Objektkredite für die
Erstellung der erste Bauetappe freigegeben werden. Die Freigabe der
spateren Bauetappen ist dagegen dem Regierungsrat vorzubehalten.

9. Bauetappen

Zum heutigen Zeitpunkt steht lediglich die erste Bauetappe fest,
bei weicher der kurzfristige Handlungsbedarf auf Grund der heutigen
Nachfragesituation ausgewiesen ist. Die folgenden Realisierungs
etappen können auf Grund des heutigen Planungsstandes umschrie
ben und terminiert werden. Bevor diese Etappen zur Ausfuhrung frei
gegeben werden kOnnen, wird aber insbesondere die zu erwartende
Siedlungsentwicklung neu zu beurteilen sein.

Der Bau der Glattalbahn und der Strassennetzerganzungen ist in
den folgenden Etappen vorgesehen:
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(Werte gerundet, in Mb. Franken) Offentlicher Strassen- Mehrwerte
Verkehr ausbauten Strasse

Bauetappe 1: Oerlikon—Auzelg 100 35
(geplanter Termin: Fahrplanjahr 2006)
Bauetappe 2: Ambassador—Flughafen Fracht 200 52
Zusatzverbindung 18
Binzmühlestrasse/Friesstrasse
(geplanter Termin: Fahrpanjahr 2008)
Bauetappe 3: Auzelg—Stettbach 237
(geplanter Termin: Fahrplanjahr 2010)

Total 555 87 10

Die Fertigsteliung der ersten Bauetappe von der Haltestelle Messe!
Hallenstadion Uber Ambassador bis Auzeig ist per Ende 2005 geplant,
sodass sie auf das Fahrplanjahr 2006 in Betrieb genommen werden
kann. In Zukunft wird das Fahrplanjahr im Dezember beginnen und
damit fast deckungsgleich mit dem Kalenderjahr sein. Die Strecke der
ersten Etappe wird nach heutigem Planungsstand von der VBZ-Linie
11 bedient werden. Die verlangerte Aubruggstrasse wird im gleichen
Zeitraum gebaut. Ausserdem müssen im Bereich RingstrasselSonnen
tal schon vor dem Bau der Glattalbahn geeignete Massnahmen zur
Verkehrsbewaitigung getroffen werden, wobei nach Bedarf auch die
nOtigen Vorinvestitionen für die Glattalbahn vorgenommen werden
kOnnen. Die erste Etappe umfasst somit den Bau der Strecke Oerlikon—
Auzeig (Investitionsbedarf: 100 Mio. Franken) sowie den Bau der ver
langerten Aubrugg- und den Ausbau der Ringstrasse und des Knotens
Sonnental (Investitionsbedarf: 35 Mio. Franken).

Die zweite Bauetappe der Glattalbahn umfasst nach heutigem Pla
nungsstand die Strecke Ambassador—Flughafen Fracht sowie das zu
sätzliche VerbindungsstUck auf der Fries-/Binzmühlestrasse und soil
auf das Fahrplanjahr 2008 in Betrieb genommen werden (Investitions
bedarf total: 218 Mio. Franken). Damit wird die Eroffnung der Flug
hafenlinie der Glattalbabn auf der Strecke Flughafen--Bahnhof Oerli
kon Nord und weiter auf dem Trassee der heutigen Linie 10 bis
Hauptbahnhof Zurich ermoglicht. Tm Zuge der zweiten Bauetappe
wird auch die verlangerte Birchstrasse parallel zur Flughofstrasse
erstelit (Investitionsbedarf: 52 Mio. Franken).

Auf das Fahrplanjabr 2010 ist die Inbetriebnahme der dritten
Etappe, Auzelg—Bahnhof Stettbach, geplant (Investitionsbedarf:
237 Mio. Franken).
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Bis zur Realisierung der dritten Bauetappe ist vorgesehen, die
Flughafenlinie der Glattalbahn und die verlangerte Linie 11 durch die
VBZ zu betreiben, die Flughafenlinie im Auftrag der VBG. Dabei soil
modernstes Roilmaterial zurn Einsatz gelangen. Für die Zeit ab der
Inbetriebnahrne der dritten Etappe wird die Ausschreibung des
Betriebs der Glattalbahn zu prUfen sein.

Für einen spateren, noch nicht bestimmten Zeitpunkt ist die Ver
wirklichung der irn kantonalen Richtplan enthaltenen Fortsetzung der
Glattalbahn vom Flughafen Zurich nach Kioten-Grindel vorgesehen.
Ihre Weiterfuhrung nach Bassersdorf mit einer alifalligen Fortsetzung
bis Dietlikon und Dübendorf (so genannte <<Ringbahn Hardwald>>)
wird im Rahmen euler langfristigen Verkehrsplanung noch gepruft.

10. Bewilligungsverfahren

Mit Beschluss vom 28. März 2001 hat der Bundesrat den Ver
kehrsbetrieben Glattal (VBG) die Infrastruktur-Konzession für die
Glattalbahn für die Dauer von 50 Jahren erteilt. Zurzeit wird das
eigentliche Bauprojekt so weit bearbeitet, dass das Gesuch urn Em
leitung des Plangenehmigungsverfahrens gemäss Eisenbahngesetz
(EBG) parallel zum vorliegenden Kreditbewilligungsverfahren beim
Bundesamt für Verkehr (BAY) eingereicht werden kann.

Für die Festsetzung der oben erwähnten Strassenprojekte ist das
Strassengesetz (StrG) massgebend. Nach § 15 Abs. 1 StrG ist der
Regierungsrat für diesen Entscheid zustandig. Mit entsprechenden
Beschlüssen ist im Frühjahr 2002 zu rechnen.

11. Projektträgerschaft

Das Projekt Glattalbahn wird im Auftrag des Zürcher Verkehrs
verbundes durch die VBG geleitet. Angesichts der vitalen Bedeutung
des Projekts für die Glattairegion sind die Exekutiven der Standortge
meinden im Verwaltungsrat der VBG vertreten und beaufsichtigen die
Projektarbeiten in einern eigens dafür ins Leben gerufenen Verwal
tungsratsausschuss. In der Projektorganisation werden die Standort
gemeinden sowie andere kommunale und regionale Partner (Ver
kehrsbetriebe Zurich, zuständige kantonale Stellen, SBB, Flughafen
Zurich AG und besonders betroffene Grundeigentumer) stufen
gerecht einbezogen.
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Trager der Staatsstrassenprojekte (Ausbau der Staatsstrassen S-li
[Birchstrasse in RUmlang, Opfikon und Kioten], S-19/S-7 [Ringstrasse
in Dübendorfj, S-2 [ZUrichstrasse in Dübendorf, Knoten Sonnental]
und S-12 [Aubruggstrasse in ZUrich und OpfikonJ sowie Anpassungen
des kantonalen Radwegnetzes) ist gemass § 6 StrG der Kanton. Trager
des auf dem Gebiet der Stadt Zurich gelegenen Ausbauprojekts der
Thurgauerstrasse ist nach § 43 StrG die Stadt ZUrich.

12. Zusammenfassung und Antrag

Mit der Glattalbahn kann die gesamtverkehrliche Leistungsfahig
keit der Verkehrsinfrastruktur im mittleren Glattal deutlich gesteigert
werden. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass die gros
sen Entwicklungspotenziale dieser Region genutzt und die damit zu
sammenhangende Verkehrszunahme bewaltigt werden können. Das
Strassennetz ist dazu allein nicht in der Lage, da es bereits heute an
kritischen Stellen seine Kapazitatsgrenzen erreicht hat und em Netz
ausbau in dieser dicht besiedelten und intensiv genutzten Region nur
begrenzt moglich ist. Mit den in dieser Vorlage enthaltenen Strassen
projekten wird sichergestelit, dass die zum Teil notwendige man
spruchnahme von bisherigem Strassengebiet durch die Glattalbahn
nicht zu einer zusätzlichen Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit
des Strassennetzes fUhrt. Die vom Regierungsrat verlangten Leis
tungsnachweise kOnnen damit erbracht werden.

Je schneller die Glattalbahn verwirklicht wird, desto bessere Chancen
bestehen, dass die hohe Entwicklungsdynamik des mittleren Glattals
beibehalten und nicht durch sich zunehmend verschlechternde Ver
kehrsverhaltnisse gebremst wird. Von neuen Arbeitsplatzen im Glattal
profitieren auch die Ubrigen Regionen des Wirtschaftsraums ZUrich,
weil das Glattal zentral gelegen und gut zu erreichen ist. Mit der vor
gesehenen Etappierung, die in der ersten Stufe bis Ende 2005 den Bau
der Strecke Zurich Oerlikon—Auzelg und in der zweiten Stufe bis Ende
2007 den Bau der Strecke Ambassador—Flughafen vorsieht, werden
zudem die dynamischsten Teile des Glattals, die aber auch die grosste
Verkehrsbelastung aufweisen, am frUhesten mit der Glattalbahn be
dient. Damit kann deren Beitrag zur erwUnschten räumlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung im mittleren Glattal optimiert werden.
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Der Regierungsrat beantragt daher dem Kantonsrat, der Vorlage
zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staalsschreiber:
Notter Husi


